
Abschrift. 
8/16 J. 745/52 
zopf .=1~ 18/1933. 

Im Namen des Re Ichs. 

I 

aus Bremen, 
in Bremen, 

aus Emden, l 

ø 

Z c h t h a u s zu 

I 
I 

¦ 

In der Strafsache gegen 
1 ) den Arbeiter ON | O 

, geboren am 
2.) den Arbeiter D W 

geboren am zu Emden, 
beide zur Zeit in Leipzig in Haft, 
wegen Vorbereitung zum Hochverrat, 

hat das Rgiehsgericht, Feriensenat, in der öffentlichen Sitzung 
vom 29. August 1935, an welcher teilgenommen haben 

als Richter: 
der Hetchsgeriehtsrat ccendereals Vorsitzender, 
die He ichsger tchtsräte Dr. Coninx, Oesterheld, 
Dr. Günther und der Landgerichtsdírektor Frings, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Oberregterungsrat Lämmle, 

als Urkundsbeamter der Gesehåftsstelle: 
der Obers teuer Inspektor Gützlaff, 

nach mündel scher verhandlung .für Recht erkannt: 
Die Angeklagten werden wegen VerbreChens der Vbrbereítung des 

,ßWchuerrats zu Je 
\ 

d r e i J'a h r e n 
auf ihre Kosten verurteilt. 

Bei O sind 11 Monate 3 Wochen, bei Wtere 8 Monate durch 
die UNtersuchungshaft verbüßt. 

.Beiden Angeklagten werden die bürgerlichen Ehrenrecht auf je 
5 Jahre aberkannt„ 

.ES werden sämtliche bei O 
zogen 

Ferner wird im Rahmen des § 41 StGB die Uhbrauchbarmachung 
aller 

beschlagnahmten Sachen e enge== 

ı 
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a l le r  Exemplare sowie der zu ih rer  Herstel lung bestimmten P la t ten 
und Formen folgender Druckschri f ten angeordnet: 

Zei tung:  „ Just iz  'und Recht' vom September 1932, 
Zeitung: „ l*ı'buna1 " ,  
„ Rote Front" Zentralorgan des Roten Frontkämpferbundes, Hund: 

schre iben  „ An a l l e  Sekt ionen der Ans., An a l l e  Hafengebtete" vom 
31. Hai 1932, 

Der Rote  Führer, Funk t ionärorgan des n ich t  zu vor -b ie tenden 
Roten Frontkämpferbundes", 
d i e  Flugschrif ten er Das Z i e l  n i ch t  aus dem Auge ! Kampfappell ! "  

Dienstbefehl an a l l e  Formationen", 
Flugzettel Achtung, Proleten d e r  SA und SS mal verhören " ,  
Handzettel :  i m  Sturm der  z e i t ,  a l l z e i t  b e r e i t " .  

dv . . 
von Rechts wegen. 

Gründe. 

Der Angeklagte O. ', der seit April 1932 verheiratet ist, 
hat im Jahre 1925 die Volksschule in Bremen verlassen. .Nach einer 
einjährigen Beschäftigung auf dem technischen Büro ocr Schiffswerft 
Atlas- Werke in Bremen hat er 4 Jahre bis 1928 als Bote in einem 
Hutgeschäft in Bremen gearbeitet. Dann war er bis Herbst 1929 in 
einer Schiffswerft als Vbrhalter tätig. Se tt Herbst 1929 ist er er: 
beítslos. - Im Herbst 1928 ist er gleichzeitig der Roten Hilfe und 
dem HRB. beigetreten. für die Bote Hilfe vertrieb e r  die Zeitung 
I%ibunal. Aus der .Kirche ist er im Jahre 1924 oder 1925 ausgetre- 
ten. Bereits im Jahre 1923 ist er beim Ankleben kommunistischer 
Iflugblätter betroffen worden. 1925 hat er an einer Geländeübung des 
Boten JUngsturms teilgenommen. IN den letzten Jahren galt O 
sowohl in seiner alten wie in seiner neuen Bremer Wohnung als eifre= 
ger KOmmunist. .Er fiel insbesondere durch den vielen Besuch gleich: 
altr tger Genossen auf, den er empfing. Eine Funktion will er nicht 
bekleidet haben. 

ı 

.Der Angeklagte W ist in Emden als Sohn e ihres Gütenvägers 
geboren. fihch dem Besuch der Volksschule hat er dort als ungelern- 
ter Arbeiter gearbeitet, ist aber schon seit vier Jahren - abgese= 
hen von kleineren Gglegenhettsarbeiten - erwerbslos. Er wohnt mit- 
noch vier Geschwistern, darunter seinen Schwestern 
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8//6 J. 745/1952. 
XV; H; 10/1935- 

| im elterlichen Haushalt. - Er gehört seit 1926 der KPD. an. 
Er ist der Polizei als ein rühriger KoMmunist bekannt, der ihr von 
.einem früheren kommunistischen Uhterbeztrksführer sogar als der 
.H. - Leiter bezeichnet worden ist. 
I. Während eines in Verden a./Aller schwebenden StrafVerfahren ge= 
gen einen , in dessen Verlauf im August 1952 eine Re ihe von 
Schußwaffen, Wajfenteilen und Munition gefunden wurde, ergab s ich 
der Verdacht, daß der Angeklagte c mit einer Anzahl von Ge: 
nassen von Bremen nach Verden zu kommen pflege, um dort bewaffnete 
Ggländeübungen abzuhalten. Auf Grund dieses Verdachtes wurden in der 

*Bremer Stadtwohnung o am 3. September 1932 zwei Durchsuchun= 
gen vorgenommen, die ein außerordentlich umfangreiches, auf die kam= 
monistische íatigkeit des Angeklagten hindeutendes Material zutage 
fOrderten. Bei der ersten Durchsuchung, bei der der Angeklagte das 
Vorhandensein einer weiteren Stube verheimlichte, wurde auch eine 
„Pistolenpatrone gefunden, die der Angeklagte den durchsuchenden Be= 
amten dadurch zu verbergen suchte, daß er mit dem Fuße darauf trat. 
Als die Beamten aus einer Schublade des Xüchenschrankes einen mit 
Blaustift geschriebenen Zettel herausnehmen und ihn ebenso wie einen 
kleineren mit der Maschine geschriebenen, in einer anderen SChublade 
de des Küchenschrankes verwahrten Zettel zu dem übrigen Material 
auf' den Küchentisch legten, sprang O , der sehr aufgeregt war 
und das Tun der Beamten genau verfolgte, plötzlich hinzu, zerrte den 
größeren Zettel und steckte ihn in den Hund, um ihn au verschlucken. 
Lin. beiden htneueilenden Pblízeibeamten gelang es, dies noch im 
letzten Augenblick zu verhindern. O , den seine Frau umarmte 
und zu trösten suchte, we Ente darauf und machte eine Bemerkung des 
Inhalts, nun sei ihm lebenslängliches ZUehthaus oder n lebensläng= 
lichter Kopf ab" sicher. 

ı 

Außer der Patrone und den beiden Zetteln, die streng geheim zu 
haltende Angaben über die Befestigung der .Nordseeinseln, über vor: 
suche mit neuen Waffen und Vor teídigungsmitteln, über Ausbildung 
von Heeresangehör gen u;ä. enthielten, beschlagnahmten die Beamten 
einen Hbrinefeldstecher, eine štahlrute, einen Ihotoappflrßt und 
}hotcgraphien, phctographísche Pjatten, Eflaupapier, 45 Zeitungen 

n Justiz und Recht" vom September 1932, 49 .Exemplare der Zeitung 

n Tribunal", de Stück der n Roten Front, Zentral organ des Roten 
Frontkämpferbundes .Deutschlands", die offen die Zersetzung von 
Schupo und He ichswehr predigt, ferner ein Hundschre iben n An alle 

Se k= 

¦ 
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Sektionen der H.u; , an alle Hefengebiete" vom 51. Mai 1932, in dem 
auf die .Notwendigkeit einer stärkeren Beeinflußung der Schijfsbesat= 
Zungen zwecks Behinderung von Weffentransporten im Kriegsfalle hin= 
gewiesen wird. Weiterhin ein Stück u .Der rote Führer, Fraktionsorgon 
des nicht zu uerbietenden Boten Frontkämpferbundes", das gleichfalls 
allenthalben zersetzenden Inhalt aufweist. Namentlich werden in den 
Ar tikeln n Ist Betriebsarbeit notwendig?" und , Uhsern wehrpolíti= 
schon Aufgaben bei Streikkämpfen"dle Bespitzelung und Sabotierung 
kr tegswichtiger Betriebe durch den HRB. und die Zersetzung der Trup= 
Pen des Gegners gefordert. Drei Fflugschríften , Las Ziel nicht aus 
dem Auge! Kampfappel!" stellen sich als Aufruf der- kommunistischen 
Internationale aus der Zeit der Popen= Regierung dar, wenden sich 
an den HRB. mit der Aufforderung zur Vorbereitung des bewaffneten 
Aufstandes und zum schärfsten Alarm, um schließlich den .Anschluß an 

n unser Vaterland, die Sowjet = UNion" zu verlongen.Lmmit überein 
stimmt ein u .Dienstbefehl an alle Formationen", der von der Führung 
des HOB. herstammt, und gleichfalls die gesamte Organisation in hoch= 
sie Alarmbereitschaft zur Verteidigung der Sowjet = UNion zu setzen 
fordert. Sechs hondgeschriebene Zettel beschäftigen sich mit Ausruf= 
stungsgegenständen wie Gamaschen, lbrnistern user. _ Außerdem fand 
sieh eine große Menge von Aufzeichnungen teils von fremder Hand, 
teils von dem Angeklagten herrührend. So enthält ein Schreibblock 
Angaben, die sich auf den Aufbau des .REB., auf vorzunehmende Aus= 
Märsche und dergleichen beziehen. ES fanden sich 14 sehre ibhefte, 
die Adressen nicht nur der .Angehörigen gegnerischer Organisationen, 
nicht nur von Ubtorradbesíteern, sondern auch von Pblixeíbeamten 
Bremens aufwiesen, von denen allein über 50 .Namen aufgeführt sind; 
ferner maschinengeschriebene Aufstellungen und Fragebogen in mehre= 
ren gleichlautenden EXemplaren über gegnerische Organisationen, von 
denen nur einzelne ausgefüllt sind; weiterhin 205 Flugzettel, die 
sich unter der Überschrift n Achtung) froleten der SA. und SS. mit 
herhören!"und unterschrieben n .Die roten Frontkämpferfl an den Po= 
lítísehen Gegner wenden; 96 rote Karten, die - nach den organisatío= 
neu geordnet Anschriften aus dem Stahlhelm, der Hitler - Jugend 
und dem He tchsbanner enthalten; 50 Plakate mit dem zugehörigen K1 t= 
schnee, die zur Boykotierung von Geschäften bestimmt waren- 

.Der Angeklagte hat bestritten, gegen das Verratsgesetz verstoßen 
oder 'Zersetzung betrieben eu'haben. Er will den Feldstecherund die 
Patronen gefunden, die Stahlrute einem Gegner, der ihn überfallen 

\ 

habe, 
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habe, abgenommen, den Fhotoapparat für harmlose Zwecke benutzt ha: 
ben. Das Druck: und Schriftenmateríal will er zum großen zeit von 
einem inzwischen verstorbenen zur Aufbewahrung erhalten habel, 
als dieser das Krankenhaus habe aufsuchen müssen. Allerdings habe er 
viele Listen und Aufstellungen selbst angelegt, andere weiterge= 
führ t; der Zweck aber sei im wesentlichen nur der gewesen, die Namen 
derer festzulegen, für die eine uitgıieaseheft der .KRD. nicht in 
.Fragt komme. Die beiden besonders wichtigen Zettel habe er am .Abend 
vor seiner Verhaftung auf der Straße von e ihrem ihm dem .Namen nach 
Unbekannten erhalten, der dabei geäußert habe, das sei wohl etwas 
für die Arbe iterseítung. 

;Der Senat halt die .Einlassung des Angeklagten auf Grund der Be= 
weisaufnahme in der Hauptverhandlung für widerlegt. Bautet schon die 
Vielheit der einzelnen Ze ítungsexemplare au eine zentrale wirksam 
zeit des Angeklagten hin, so erscheint seine Angabe, die Listen und 
Aufstellungen hätten nur zur Feststellung derjenigen Personen ge: 
dient, die für eine Mitgliedschaft der .KRD. ungeeignet gewesen seien, 
um so abwegiger, als doch auch Listen der .HOtorradbesitzer gefunden 
worden sind. Was insbesondere die beiden Zettel betrifft, so ist 
die Einlassung uM deswillen innerlich vollkommen unglaubwürdig, we il 
deren lhhalt seine Veräffentl chung ohne weiteres ausschließt, und 
weil nicht zu erkennen ist, wie Jener n UNbekannte" dazu kommen soll: 
te, einen ihm im übrigen fremden Genossen derartig wichtige Schrift: 
Stücke anzuver trauen. .Daß auch der Angeklagte im Augenblick der 
Durchsuchung den Inhalt dieser Zettel und ihre politische und strafe= 
rechtliche Bedeutung genau gekannt hat, folgt daraus, daß er den 
einen Zettel noch während der Durchsuchung zu vernichten bestrebt 
war und, als ihm dies mißlang, die Äußerung tat, nun Set ihm lebens= 
ldnglíches Zuchthaus sicher. Der Senat hat sowohl aus der umfassen: 
den Fülle des vorgefundenen Haterials als auch 'aus dessen eindeutig= 

gem und sich immer wieder ergänzendem Inhalt den Schluß gezogen, daß 
O in gehobener Stellung_innerhalb der Partei als Gegner=Ob= 
Mann und als solcher im Zersetzungsapparat tätig gewesen ist. Dafür 
kommt schon seine frühere .Mitgliedschaft im EFB. in Betracht, die er 
auch nach dessen Verbot aufrechterhalten hat, wie aus den Zeitungen: 

Rote Front, .Der Rote Führer user. n hervorgeht. ES ist geríchtsbe= 
kennt, daß gerade der RGB; auch nach seinem 

. Verbot fortbestand 
von der Par tei dazu bestimmt war, in der Zeit der Vorbereitung zum 
gewaltsamen Aufstand se ins Uttglíeder und .Führer in der Technik und 

und 

l 

a 
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íbktik des Bürgerkrieges zU schulen,* um sich im Ernstfalle zur Rbten 
Armee auszuweiten. INnerhalb dieser Tätigkeit fiel dem Gegner - Ob= 
Mann die besondere Rolle zu, die gegnerischen parteipolitíschen Or= 
ganisationen und Verbände zu bespitzeln und flachríchten über s ie zu 
sammeln, aber auch namentlich den Staats= Bbchtapparat, also Reichs: 
Wehr, Marine und Polizei mit einem dichten Spionagenetz zu überzie= 
hen und die so gewonnenen Nachrichten, soweit sie für Zersetzungs= 
Zwecke brauchbar sind, dem Zerseteungsapparat der Partei, der der 
revolutionären Uhterwühlung der staatlichen. Hachtmittel dient, zueu= 
führen. Berücksichtigt man von dem Gesichtspunkte einer solchen ff: 
ewigkeit aus die festgestellten, latsaehen, So schließt sich jeder 
ZWeifel an der Eigenschaft des* Angeklagten als eines Gegner- obmanns 
aus. .Die Eehrheit der verschiedenen Zeitschriften = Ewenplare, die 
verschiedenen Listen gleichen INhalts, überhaupt die ausgedehnte Für= 
rung und Ergänzung der Adressenl Osten über gegnerische Organísationer 
und über Pblizeíbeamte, die vom Angeklagten selbst zugegebene Einten 
lung von Gruppen zu Fflugblattver teilungen, der Rücklauf verschiede= 
neu gleicher tiger Fragebogen nach deren Ausfüllung an ihn, die Auf: 
fíndung von Zeitschriften, die nur für Funktionäre bestimmt sind, 
nicht zuletzt das Vbrhandenseín der beiden außergewöhnlich wichtige 
militärische Geheimnisse offenbarenden Zettel, lassen mit aller Ein= 
deutigkeit erkennen, daß in dem Angeklagten ein besonders tätiger - 

Pbrteífunkttonär zu erblickend ist, in dessen Händen eS lag, u.a. 
auch die Zersetzung der Hgeresmacht sowie der Polizei zu leiten, und 
der sich dieser Aufgabe in we mitgehendem Maße auch gewidmet hat. Ob 
es gerade seiner Idtigkeit zuzuschreiben ist, daß einer größeren 
zahl von Fblíeeíbeamten in der tat Zersetzungsschríften zugegangen 
sind, kann,so naheliegend auch die Annahme erscheint, mangels weg: 
teren Beweises dahingestellt bleiben. 

Hiernach hat sich der Angeklagte des Verbrechens nach § 86 StGB 
im Sinne des § e .Nr. 5 des straffrethettsgesetzes vom 20. .Dezember 
1952 scnuldtg gemacht. ' 

II; Als im Laufe der .Ermittelungen die beiden bei O gesunde= 
nen Zettel, von dienender kleinere die UNterschrift n Der Gegner= 
Obmann in EMden" trägt, von der dortigen Pblteeibehörde einem Kapi= 
tänleutnant zur .Kenntnis gebracht~wurden, lenkte 'sich dessen 
Verdacht aaf'den Angeklagten Wi L dessen Schwester und 

mit ühtrosen verkehr ten, we il einer von diesen auf Borkum 
Dienst getan hatte und deshalb wohl über den Inhalt dieses Zettels 

Bescheid 
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Bescheid wissen könnte. Es stellte sich dann in der Tut heraus, daß 
der Angeklagte W , zwar jede Ürheberschaft dieses Zettels in Abre= 
de stellend, zugeben mußte, den größeren Zettel selbst geschrieben 
zu haben. Er sei im Sommer 1932 eines Tages allein auf dem Purteíbü= 
ro im Emden gewesen. Lmmals habe ihm e in unter dem Namen „Alfred" 
flüchtig bekannter Pur tetgenosse, der 2wei=oder dreimal vorher in 
Emden gewesen sei, den Auftrag gegeben, den Zettel abzuschre íben.Das 
habe er getan, ohne sich etwas dabei zu 'denken, und dann vorschrift 
und Abschrift dem Genossen übergeben. .Dieser Darstellung ist jeder 
Glaube abzusprechen. Auch W ist der Polizei als besonders tåti= 
ger KCmmuníst bekannt, der aus völlig kcmmuntstisch eingestellter 
Familie hervorgegangen ist- Berücks tchtígt man dazu, daß W der 
Fblizeí gegenüber von einem früheren Uhterbezírksführer der .KPD. 
selbst als der M' =(milttdrische) Leiter bezeichnet worden ist, so 
kann der Schluß nur ein zwingender sein, daß weder jener „Nlfredfl 
den Angeklagten, den M Leiter in Emden,* als einfachen Abschreiber 
ausgenutzt hat, noch daß der Angeklagte als solcher sich hat auslaut= 
Zen lassen. Fuß: man alle diese Erwägungen zusammen, berücks íchtigt 
man auch, daß der zugestandenermaßen von W geschriebene und der 
vom EMden er Gegnerobmann ausgefertigte Zettel zu gleícner Zeit beim 
Angeklagten O gefunden worden sind, so muß W als e in 
Emden er Funktionär - ob Mleiter oder Gegnerobmann, kommt nicht ent= 
scheidend in Frage- angesprochen werden, der beide Zettel wetterge= 
geben hat, um hierdurch zu einer Schwächung und Uhterhöhlung der 
Heeresmacht beizutragen und s de zum Kampfe gegen den UMsturz wenn= 
ger tauglich zu machen. . 

Auch W hat steh hiernach des Verbrechens gegen § 86' StGB. 
schuldig gemacht. 

Ob darüber hinaus bei den. Angeklagten auch e in Verstoß gegen § 1 
oder § 3 des Verratsgesetzes uorl legt, hat der Senat wegen mangeln= 
den Beweises verneint. Allerdings ist dem Gericht die enge Verbunden= 
hebt der .KRD. mit der Sowjetunion wohl bekannt, eine Verbundenheit, 
die in dem oben angeführten, beim Angeklagten o gefundenen 
,Xampfappell n noch e ine besondere Betonung gefunden hat. Gleichwøhl 
hat der Senat immerhin Bedenken getragen, trotz dringenden Verdachtes 
hieraus allein auf eine Absicht der Angeklagten zu schließen, die 
Zettel oder deren INhalt nicht nur für die innerdeutschen Interessen 
ihrer Partei auszuwerten, sondern sie auch einer ausländischen Hecht, 
sei es Rußland oder einer anderen, zugängig zu machen- 

Be in 
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Bgíde Angeklagte waren daher aus § 86' StGB. in der Fassung der 
vb. vom 61 Oktober 1551 zu bestrafen„ ~eez der Ar t der Tat scheiden 
grundsätzlich mildernde UMstände aus. Ebensowenig kann e ins Gejäng= 
nisstrafe als ausreichende Sühne in Frage kommen. Beide Angeklagte 
waren leitende Funktionäre ihrer Beztrke. Sie hatten beide die Aufga= 
be, ihre Kraft und Arbeit der .Zersetzungstätigkett zu widmen, eine 
Aufgabe, die sie nur erfüllen konnten, wenn sie die Belange von Volk 
und Vaterland nicht nur hintansetzten, sondern geradezu mit Füßen 
traten. Sie haben sich auch nicht geschaut, militärische Geheimnisse 
Uílitärpersonen zu entlocken, um sie im INteresse ihrer stoatsfetnd= 
liehen .Partei auszuwerten. Sie haben sich in den Besitz dieser Ge: 
hetmntsse gesetzt, indem sie Volksgenossen pfl ichtwidrig werden lie: 
„den und sie der Gefahr schwerer Bestrafung aussetzten, während sie 
selbst unerkannt im Hintergrunde blieben. lh Übers ínstimmung mit der 
Stellung des 4. StrajSenats in seinem Urteil gegen vom 
5. April 1933 ( 12 H 4/33) geht auch der erkennende Senat davon aus, 
daß die Frage, ob ein Verbrecher ehrlos gehandelt hat, ohne Rücksidu 
auf die selbst gutgläubige Einstellung des Täters nur obJektiv'nach 
den allgemeingültigen menschlichen Anschauungen und nach der herr= 
sehenden Kultur: und Staatstdee zu entscheiden ist. von dieser zu 
bill Agenden Auffassung aus muß das Verhalten be der .Angeklagten als 
ehrlos bezeichnet werden; das mit Zuchthaus zu ahnden ist 

Wes das Strafmaß angeht; so muß bei beiden Angeklagten ihre her= 
vorragende .Funktionärstellung, insbesondere deren Staatsgejährlich= 
zeit in Rücksicht gezogen werden, wobei bei o dessen ausge= 
dehnte Wirksamkeit, bei W die Vorstrafe ins Gewicht fallen mus: 
Sen. - 

.Die weiteren Ehtscheidungen beruhen auf § 60` (Anrechnung der› in= 
tersuchungshaft}, § 32 ( Ehrenstrafe) § 40 (Einziehung), § 41 (Uh= 
brauchbarmachung), wobei darauf abzustellen War, dqß das gesamte 
bei o beschlagnahmte Hgterial mittelbar oder unmittelbar dem 
strafbaren Tun des Angeklagten zu dienen bestimmt war, und auf § 465 
szene. (Kosten) . 

Ooenders. Oesterheld. geh. Ooninx. Dr.Günther. Frings. 
ııı~ııı›ı-ııııııııııı_›ııııı.0 - ı ı n _ ›  -ııııı 


